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chweczers: N

GemilB Verfiigung des EMD treten auf den
1. Januar 1959 iiber: a) in die Landwehr: die
im Jahre 1922 geborenen Dienstpflichtigen;
b) in den Landsturm: die im Jahre 1910 gebo-
renen Dienstpflichtigen. Vorbehalten bleibt Ar-
tikel 36 der Militirorganisation. Auf den
31. Dezember 1958 werden die im Jahre 1898
geborenen Dienst- und Hilfsdienstpflichtigen
aus der Wehrpflicht entlassen. Stabsoffiziere
bleiben iiber das Alter der Wehrpflicht hinaus
militdrisch eingeteilt, sofern sie nicht bis zum
31. August 1958 dem Chef des Personellen
der Armee, soweit in einer Einheit (Stab) ein-
geteilt, auf dem Dienstweg ein Entlassungs-
gesuch einreichen. Andere Dienst- und Hilfs-
dienstpflichtige konnen auf Gesuch hin iiber
das Alter der Wehrpflicht hinaus verwendet
werden, sofern die Moglichkeit besteht, sie in
einer Formation (Stab, Einheit, Detachement)
einzuteilen.

Wehrminner, die auf Grund freiwilliger Mel-
dung iiber das Alter der Wehrpflicht hinaus
militirisch eingeteilt blieben, sind auf Gesuch
hin auf den 31.Dezember 1958 aus der Wehr-
pflicht zu entlassen.

Dienstpflichtige, welche bis zum 31. Dezem-
ber 1949 auf Grund des Entscheides einer sani-
tarischen Untersuchungskommission vorzeitig
zum Landsturm versetzt wurden, sind in eine
Formation einzuteilen, in welche 41- bis 48-
jahrige Dienstpflichtige eingeteilt werden kon-
nen. Sie sind beim Uebertritt in den Landsturm
bei Truppen dieser Heeresklasse einzuteilen.

Seit dem 1. Januar 1950 auf Grund der Ver-
fiigung einer sanitarischen Untersuchungskom-
mission vorzeitig zum Landsturm versetzte
Dienstpflichtige sind in eine Formation ein-
zuteilen, in welche 49- bis 60jdhrige Dienst-
pflichtige eingeteilt werden konnen.

Die pistolentragenden Angehorigen der Pan-
zertruppen behalten beim Uebertritt in die
Landwehr ihre bisherige Einteilung und Aus-
riistung. Bei Bedarf konnen pistolentragende
Angehorige der Panzertruppen zu den Motor-
transporttruppen versetzt und als Panzermecha-
niker, Panzerwagenfahrer und Uebermittlungs-
geritemechaniker in eine Motorfahrzeuglager-
kompanie bzw. in eine Motorfahrzeugwerkstatt-
kompanie eingeteilt werden; auch diese Wehr-
ménner behalten die Pistole.

\N/ir lesen Bucher: t%%l

General Emil Leeb: Aus der Riistung des
Dritten Reiches (Das Heereswaffenamt 1938
bis 1945). Beiheft Nr.4 der «Wehrtechnischen
Monatshefte», Frankfurt a. M., Mai 1958, — Im
Auftrag der historischen Abteilung der ameri-
kanischen Armee hat der gewesene Chef des
deutschen Heereswaffenamtes im Jahre 1947
einen Bericht iiber Organisation, Tétigkeit und
Arbeitserfolge des Heereswaffenamtes — es
wurde im Jahre 1944 zum Wehrmachtsriistungs-
amt ausgeweitet — verfaBBt. Dieser Bericht, der
infolge Fehlens sdmtlicher Originaldokumente
fast ausschlieflich aus dem Gedichtnis nieder-
geschrieben wurde, bildet heute eine der weni-
gen Quellen iiber die deutsche Riistungstitig-
keit im Zweiten Weltkrieg. Angesichts des Neu-
aufbaus der deutschen Bundeswehr, in dem
sich dhnliche Probleme erneut stellen, war es
naheliegend, dass der in amerikanischen Hén-
den sich befindliche Bericht Leebs nunmehr
auch den deutschen Fachkreisen zuginglich
gemacht wurde., Die Zusammenfassung Leebs
ist auch fiir uns von Interesse. Die gegenwirtig
in der Schweiz stattfindende Diskussion iiber
eine Neugestaltung unseres Heeresbeschaffungs-
dienstes gibt ihm eine gewisse Aktualitit fir
uns, wenn natiirlich nicht iibersehen werden
darf, daB die deutschen Verhiltnisse in man-
cher Hinsicht wesentlich anders lagen und
daBl sich die nationalsozialistische Riistungs-
wirtschaft, je mehr sich Staat und Partei ein-
zuschalten begannen, immer mehr von den Vor-
aussetzungen entfernte, mit denen wir zu rech-
nen haben. Vergleiche sind deshalb mit Vor-
sicht anzustellen. Dennoch bleibt es erstaun-
lich, welch groBe Aehnlichkeiten und Beriih-
rungspunkte die deutsche Organisation mit der
unseren hat, insbesondere in ihrem Verhiltnis
zu den militirischen Kommandostellen, in der
inneren Gliederung und namentlich auch in der
Losung der vieldiskutierten Frage des Verhilt-
nisses zwischen Soldat und Techniker. Beson-
deres Interesse beansprucht auch die Darstel-
lung der fiir die deutsche Armee im Zweiten
Weltkrieg entwickelten Waffen und Geriite.

Major Kurz
P

Dr. Joachim Hinz: Kriegsvélkerrecht. Text-
sammlung mit Hinweisen, Uebersichten und
Stichwortverzeichnis. Handbuch des Wehrrechts.

Damals 1939 —1945

Kombiniertes Scharfschiefen: ( Beriihmter letzter Befehl) «0445 Uhr beginnt das Einschieffen
der Artillerie etc. etc.»
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Der Reflex

(Soldier)

Einzelausgabe. Carl Heymanns Verlag KG,
Ko6ln, DM 12.80. — Diese Textsammlung vol-
kerrechtlicher Abkommen ist ein sehr prakti-
sches Handbuch fiir Instruktionsoffiziere, Be-
kanntlich enthalten ja die vier Genfer Abkom-
men vom 12. August 1949 die Bestimmung, dal}
die Vertragsparteien in Friedens- und Kriegs-
zeiten den Wortlaut der Abkommen im wei-
testmoglichen Ausmal} verbreiten und insbeson-
dere ihr Studium in die militirischen und —
wenn moglich — zivilen Awusbildungspro-
gramme aufnehmen, so dafl die Gesamtheit der
Streitkriafte und der Bevolkerung ihre Grund-
sitze kennenlernen kann. Die Texte der Ab-
kommen sind in der Sammlung ungekiirzt
wiedergegeben. Fiir jeden Soldaten sind von
vitalem Interesse die Bestimmungen der Haager
Landkriegsordnung vom 18. Oktober 1907, des
ersten Genfer Abkommens vom 12. August
1949 zur Verbesserung des Loses der Verwun-
deten und Kranken der Streitkrifte im Felde,
des dritten Genfer Abkommens vom 12. August
1949 iiber die Behandlung der Kriegsgefange-
nen, des vierten Genfer Abkommens zum
Schutze von Zivilpersonen in Kriegszeiten und
nicht zuletzt des Abkommens betreffend die
Rechte und Pflichten der neutralen Miichte
und Personen im Falle eines Landkrieges. Die
Kenntnis dieser Bestimmungen kann manchem
Soldaten und Biirger im Ernstfalle zusitzliche
Unannehmlichkeiten bewahren. Obwohl diese
Textsammlung von ihrem Herausgeber, dem
Regierungsrat im westdeutschen Bundesverteidi-
gungsministerium, Dr. Joachim Hinz, fiir den
Gebrauch in der deutschen Bundeswehr be-
stimmt ist, wird sie auch bestimmt wegen ihrer
Uebersichtlichkeit in der Schweiz manche
Freunde finden. Karl von Schoenau.
*

Albrecht von Thaer: Generalstabsdienst an
der Front und in der OHL. Abhandlungen der
Akademie der Wissenschaften in Gottingen.
Philologisch-historische Klasse. Verlag Vanden-
hoeck & Rupprecht, Gottingen. 332 Seiten.
Broschiert DM 28.—, Leinen DM 32— —
Wertvolles Quellenmaterial zur Geschichte des
Ersten Weltkrieges, das erst jetzt durch die
Akademie der Wissenschaften in Gottingen der
Oeffentlichkeit zuginglich gemacht werden
konnte. Der General von Thaer, Chef des
Generalstabes des IX. Reservekorps, Stabschef
des Gruppenkommandos Wytschaete, dem von
April bis Ende 1917 ungefahr 70 verschiedene
Divisionen unterstellt waren, Chef des Stabes
des Generalquartiermeisters II im groflen
Hauptquartier und nach der Novemberrevolu-
tion Brigadekommandeur im Grenzschutz Ost,
hat nach langem Zogern der Gottinger Akade-
mie der Wissenschaften seine Tagebuchaufzeich-
nungen und Briefe aus der Zeit des Ersten Welt-
krieges und der Freikorpskimpfe gegen die
Polen zur Verfiigung gestellt und so der Ge-
schichtsschreibung seine Erlebnisse in den ver-
schiedenen Kommandostellen und seine unmit-
telbar aus den Situationen geborenen Auffas-
sungen und Erkenntnisse erhalten. Neben den
militdrisch wertvollen Erfahrungen aus den gro-
Ben Materialschlachten und menschlichen Er-
kenntnissen fesseln den Leser die Vorginge in



	Schweizerische Militärnotizen

